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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

dieser Brief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder geplante Änderungen im Steuer- und 

Wirtschaftsrecht im Jahr 2022 informieren und Ihnen Anlass bieten, auch bestehende Sachverhalte zu 

überprüfen. Bitte lesen Sie im Einzelnen: 

1. Grundsteuerreform: Neubewertung startet 2022 - Jeder Grundstückseigentümer ist betroffen! 
2. Meldepflicht im Transparenzregister im Jahr 2022! 
3. Gesetzlicher Mindestlohn steigt stufenweise auf 10,45 EUR! 
4. Entgeltumwandlung in der bAV: Arbeitgeberzuschuss ab 2022 verpflichtend! 
5. Kurzarbeitergeld und Kinderkrankengeld: Bezugszeitraum verlängert 
6. Sachbezüge: Arbeitgeber dürfen künftig höhere Beträge steuerfrei gewähren 
7. Sachbezüge: Neue Regeln für Gutscheine und Geldkarten 

8. Corona-Wirtschaftshilfen werden bis Ende März 2022 verlängert 
9. Verlängerung der Absenkung des Steuersatzes für Gastronomieumsätze 

 

1. Grundsteuerreform: Neubewertung startet 2022  
- Jeder Grundstückseigentümer ist betroffen! 
 

Betroffen von der Grundsteuerreform sind ca. 36 Mio. wirtschaftliche Einheiten in ganz Deutschland, 
die auf den Stichtag 1.1.2022 neu bewertet werden müssen. Es ist derzeit davon auszugehen, dass die 
elektronische Abgabe der Feststellungserklärung ab dem 1.7.2022 möglich sein wird. 

Hintergrund 

Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Urteil vom 10.4.2018 die Verfassungswidrigkeit der der Grundsteuer 
zugrunde liegenden, veralteten Einheitswerte festgestellt und dem Gesetzgeber bis Ende 2019 Zeit gegeben, 
eine Neuregelung zu schaffen. Der Bundesrat hat am 8.11.2019 der Grundsteuerreform zugestimmt. 

Grundsteuerreform: Modelle 

Im Grundsteuer-Reformgesetz wird das sog. "Bundesmodell" normiert. Gleichzeitig haben einige Länder die 
Möglichkeit genutzt, vom Bundesmodell abweichende Regelungen zu treffen (Länderöffnungsklausel).  

Folgende Länder setzen das Bundesmodell um: 

Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Saarland und Sachsen mit Abweichung bei der Höhe der 
Steuermesszahlen. 

Diese Bundesländer führen für die Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke im Grundvermögen) 
eigene Modelle ein: 

Baden-Württemberg: Modifiziertes Bodenwertmodell, Bayern: Flächenmodell, Hamburg: Wohnlagenmodell, 
Hessen: Flächen-Faktor-Modell, Niedersachsen: Flächen-Lage-Modell 



Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft (sog. Grundsteuer A) werden alle Länder das Bundesmodell im 
Wesentlichen unverändert anwenden. 

Grundsteuerreform: Feststellung des Grundsteuerwerts 

Für jede einzelne wirtschaftliche Einheit bedarf es einer Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts 
gegenüber dem Finanzamt. Diese ist Voraussetzung, damit Städte und Gemeinden ihre Grundsteuer ab dem 
1.1.2025 erheben können. Die Erklärung muss bereits im Jahr 2022 elektronisch abgegeben werden. 
Nach derzeitigem Stand ist die Abgabe ab dem 1.7.2022 möglich. Letzter Tag der Abgabefrist soll der 
31.10.2022 sein. Verpflichtet zur Abgabe der Steuererklärung ist derjenige, dem die wirtschaftliche Einheit 
zuzurechnen ist. In der Regel ist das der Eigentümer des Grundstücks. 

Auf Basis des Grundsteuerwertbescheids wird später der Grundsteuermessbescheid erlassen, der wiederum 
Grundlage für den Grundsteuerbescheid ist, der die ab dem 1.1.2025 zu zahlende Grundsteuer einfordert. 

Wir werden Sie in einem gesonderten Schreiben im ersten Halbjahr 2022 zur Vorbereitung auf dem Laufenden 
halten und bieten selbstverständlich die Möglichkeit an Ihre Erklärungen durch unsere Kanzlei erstellen zu 
lassen. 

 

2. Meldepflicht im Transparenzregister im Jahr 2022! 

Alle juristischen Personen des Privatrechts (AGs, GmbHs, UGs, Stiftungen), in das Handelsregister 

eingetragene Personengesellschaften (u.a. OHGs, KGs), in das Partnerschaftsregister eingetragene 

Partnerschaften, Vereine und Genossenschaften, sofern ein Mitglied mehr als 25 % der Stimmrechte besitzt 

müssen sich im Jahr 2022 im Transparenzregister eintragen lassen. Bisher war es so, dass die Eintragung 

unterbleiben konnte, sofern die eintragungspflichtigen Angaben aus anderen Registern erkennbar waren. Das 

Transparenzregister wird vom Auffang- zum Vollregister, so dass zwingend eine Meldung zu machen ist 

innerhalb folgender Fristen: 

 für Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien bis zum 31.03.2022,  

 für GmbH, Genossenschaften und Partnerschaften bis zum 30.06.2022,  

 für alle übrigen bis zum 31.12.2022.  

Für die Eintragung ist die Geschäftsführung der Unternehmen höchstpersönlich verantwortlich. Eine Meldung 

durch Bevollmächtigte, beispielsweise durch einen Steuerberater, kann nicht erfolgen. 

Die Nichtbeachtung kann zu erheblichen Bußgeldern führen: In leichtfertigen Fällen bis zu 100.000 €, bei 

schwerwiegenden Fällen, insbesondere bei wiederholen und systematischen Verstößen, bis zu 1 Mio. €. 

Außerdem werden sämtliche bestandskräftigen Bußgeldentscheidungen für mindestens fünf Jahre auf der 

Internetseite der Aufsichtsbehörde veröffentlicht.  

Seit dem 1.1.2020 ist der Zugriff auf das Transparenzregister öffentlich. Ein berechtigtes Interesse ist anders 

als zuvor nicht mehr erforderlich; vielmehr kann jeder Einsicht nehmen.  

 

3. Gesetzlicher Mindestlohn steigt stufenweise auf 10,45 EUR! 

Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland steigt zum 1.1.2022, eine weitere Erhöhung folgt am 
1.7.2022. 

Der gesetzliche Mindestlohn wird ab dem 01.01.2022 von derzeit 9,60 EUR auf 9,82 EUR angehoben. Zum 
1.7.2022 folgt eine weitere Erhöhung auf 10,45 EUR. 

Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sieht hier allerdings vor, dass der Mindestlohn so schnell 
wie möglich auf 12 EUR angehoben werden soll. Anschließend soll wieder die Mindestlohnkommission über 
künftige Anhebungen entscheiden. Wann diese einmalige Anpassung kommt, ist noch unklar. 

Solange gilt noch die vom Bundeskabinett am 28.10.2020 beschlossene Dritte Mindestlohn-
anpassungsverordnung.  



Gleichzeitig soll der Minijob mit seiner bisher geltenden 450-EUR-Grenze an den Mindestlohn angepasst 

werden. Damit wird er künftig zum 520-EUR-Job. 

 

4. Entgeltumwandlung in der bAV: Arbeitgeberzuschuss ab 2022 
verpflichtend! 

Ab 2022 müssen Arbeitgeber zu allen Entgeltumwandlungen in der betrieblichen Altersversorgung 
(bAV) einen verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss zahlen. Bisher war die Zuschusspflicht nach dem 
Betriebsrentenstärkungsgesetz auf Neuzusagen in der bAV beschränkt. 

Das ändert sich ab 1.1.2022 

Ab Januar 2022 muss jeder Arbeitgeber, der eine Entgeltumwandlung über eine Direktversicherung, 
Pensionskasse oder einen Pensionsfonds durchführt und dabei Sozialversicherungsbeiträge einspart, 15 % 
des umgewandelten Entgelts, höchstens jedoch die eingesparten Sozialversicherungsbeiträge als Zuschuss 
leisten. 

Die Regelung, die zunächst nur Neuzusagen ab dem 1.1.2019 betraf, wird damit auf sämtliche individual- oder 
kollektivrechtliche Entgeltumwandlungsvereinbarungen – unabhängig vom Datum des Abschlusses – 
erweitert. 

Eine Ausnahme gilt in dem Fall, dass ein Tarifvertrag Anwendung findet, der von dem gesetzlich vorgesehenen 
Zuschuss abweicht. 

 

5. Kurzarbeitergeld und Kinderkrankengeld: Bezugszeitraum verlängert 

Das deutlich ausgeweitete Kurzarbeitergeld und Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz 
bleiben steuerfrei, unterliegen aber dem Progressionsvorbehalt. Die erleichterten 
Zugangsvoraussetzungen zum Kurzarbeitergeld sind bis ins Jahr 2022 verlängert worden. Das gilt 
bisher jedoch nicht für die Steuerbefreiung für Arbeitgeberzuschüsse zur Aufstockung des 
Kurzarbeitergelds. 

Änderungen beim Kurzarbeitergeld 

Immer noch verrichten zahlreiche Beschäftigte in Deutschland Kurzarbeit. Das ist regelmäßig verbunden mit 
einer entsprechenden Minderung des Arbeitsentgelts. Bei Vorliegen der gesetzlich bestimmten 
Voraussetzungen besteht Anspruch auf Kurzarbeitergeld in Höhe von 60 bzw. 67 % des ausfallenden 
Nettoentgelts. Während der Coronapandemie wurden die Voraussetzungen für den Bezug von 
Kurzarbeitergeld abgesenkt und die Leistungen erweitert. Die Bezugsdauer ist auf bis zu 24 Monate 
ausgeweitet worden. Diese Erleichterungen sind bis zum 31.3.2022 verlängert worden. 

Außerdem ist zeitweise eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes in Abhängigkeit von der Dauer der Kurzarbeit 
erfolgt: 

 Ab dem 4. Monat des Bezugs erhöht sich das Kurzarbeitergeld für kinderlose Beschäftigte, die derzeit um 
mindestens 50 % weniger arbeiten, auf 70 % und ab dem 7. Monat des Bezugs auf 80 % des Lohnausfalls. 

 Bei Beschäftigten mit Kindern, die derzeit um mindestens 50 % weniger arbeiten, beläuft sich die 
Erhöhung ab dem 4. Monat des Bezugs auf 77 % und ab dem 7. Monat des Bezugs auf 87 %.  

Diese Erhöhungen gelten für alle Beschäftigten, deren Anspruch auf Kurzarbeitergeld bis zum 31.3.2021 
entstanden ist, maximal bis 31.12.2021. 

Das Kurzarbeitergeld ist in jedem Fall lohnsteuerfrei. 

Höhe des Kurzarbeitergeldes abhängig von der (steuerlichen) Kinderzahl 

Ein erhöhtes Kurzarbeitergeld von 67 bzw. 77 bzw. 87 % der Nettoentgeltdifferenz wird gezahlt für 

 Beschäftigte, die mindestens ein steuerlich zu berücksichtigendes Kind haben (minderjährig oder in 
Ausbildung bis zum 25. Lebensjahr); 

 Beschäftigte, deren Ehegatte/Lebenspartner mindestens ein steuerlich zu berücksichtigendes Kind hat, 
wenn beide Ehegatten oder Lebenspartner ihren Wohnsitz in Deutschland haben und nicht dauernd 
getrennt leben. 



Für die Entscheidung, ob der erhöhte Leistungssatz gewährt werden kann, werden die ELStAM zugrunde 
gelegt. Ist bei den Mitarbeitenden ein Kinderzähler von mindestens 0,5 vermerkt, wird automatisch der 
erhöhte Leistungssatz angewendet. 

In der Steuerklasse V müssen Beschäftigte hingegen einen Nachweis erbringen, dass die vorgenannten 
Voraussetzungen vorliegen. Dies kann insbesondere über einen Auszug der ELStAM des 
Ehegatten/Lebenspartners nachgewiesen werden. 

Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld bis Ende 2021 steuerfrei 

Arbeitgeberseitig geleistete Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld (Aufstockung) sind eigentlich steuerpflichtig. 
Aufgrund der in der Coronakrise strukturell flächendeckenden Gewährung von Kurzarbeitergeld hat der 
Gesetzgeber jedoch die Aufstockung des Kurzarbeitergelds durch den Arbeitgeber vorübergehend steuerfrei 
gestellt.  

Nach der Regelung werden Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und zum Saison-
Kurzarbeitergeld entsprechend der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung bis 80 % des 
Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt nach § 106 SGB III steuerfrei gestellt. 

Die Steuerbefreiung ist auf Zuschüsse begrenzt, die für Lohnzahlungszeiträume geleistet werden, die nach 
dem 29.2.2020 beginnen und vor dem 1.1.2022 enden. Unter die Steuerbefreiung fällt neben dem 
Kurzarbeitergeld und dem Saison-Kurzarbeitergeld auch das Transferkurzarbeitergeld. Eine Verlängerung ist 
bisher nicht in Sicht. 

Kinderkrankengeld auch bei Schulschließung 

Durch die Ausweitung der Kinderkrankentage können Eltern im Jahr 2021 insgesamt 30 Tage pro Elternteil 
Kinderkrankengeld beantragen. Der Anspruch besteht auch in den Fällen, in denen das Kind nicht krank ist, 
sondern zu Hause betreut wird, weil die Schule oder die Einrichtung zur Kinderbetreuung pandemiebedingt 
geschlossen ist oder die Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt beziehungsweise der Zugang zum 
Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt wurde. Die Höhe des Kinderkrankengelds beträgt in der Regel 90 % 
des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts. 

Inzwischen ist vorgesehen, dass auch zeitlich begrenzt auf das Jahr 2022 je Elternteil ein Anspruch auf 
Kinderkrankengeld für jedes Kind längstens für 30 Arbeitstage besteht, für Alleinerziehende längstens für 60 
Arbeitstage. Insgesamt ist der Anspruch bei mehreren Kindern begrenzt auf 65 Arbeitstage, für 
Alleinerziehende auf 130 Arbeitstage. Der Anspruch auf Kinderkrankengeld wegen einer pandemiebedingten 
Betreuung des Kindes (zum Beispiel Kita- und Schulschließung) soll bis zum 19.3.2022 bestehen. 

Auch das Kinderkrankengeld ist als Lohnersatzleistung steuerfrei. Es wird jedoch nicht vom Arbeitgeber, 
sondern von der Krankenkasse gewährt. 

 

6. Sachbezüge: Arbeitgeber dürfen künftig höhere Beträge steuerfrei 
gewähren 

Die Grenze, bis zu der Sachbezüge steuerfrei sind, erhöht sich für alle Beschäftigten von 44 EUR auf 50 
EUR. 

Das ändert sich ab 2022 

Sachbezüge, die mit den um übliche Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreisen zu bewerten sind, 
bleiben außer Ansatz, wenn sie nach Anrechnung der vom Steuerpflichtigen gezahlten Entgelte 50 EUR (bis 
31.12.2021: 44 EUR) im Kalendermonat nicht übersteigen. Es handelt sich um eine Freigrenze und nicht um 
einen Freibetrag. Die monatliche Freigrenze darf nicht auf einen Jahresbetrag hochgerechnet werden. Die 
monatsbezogene Beurteilung führt zwar dazu, dass Vorteile von insgesamt 600 EUR (bis 31.12.2021: 528 EUR 
EUR) im Kalenderjahr unversteuert bleiben, als Einmalzuwendung wäre der Vorteil von 600 EUR jedoch zu 
versteuern. 

Bei Gutscheinen und Geldkarten, die als Sachzuwendung unter die Freigrenze von 50 EUR fallen, muss zudem 
seit 2020 beachtet werden, dass sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden 
müssen. 

 

 



7. Sachbezüge: Neue Regeln für Gutscheine und Geldkarten 

Ab 2022 müssen Arbeitgeber und Mitarbeitende bei der Nutzung von Gutschein- und Prepaid-Karten 
aufpassen. Denn steuerfrei sind sie nur noch in engem Rahmen. 

Als steuerfreier Sachbezug werden nur Gutscheine und Geldkarten anerkannt, die ausschließlich zum Bezug 
von Waren oder Dienstleistungen berechtigen und die Kriterien des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) 
erfüllen. Danach sind 3 verschiedene Kategorien erlaubt. Bitte prüfen Sie, ob die Gutscheine den 
Bestimmungen entsprechen und kontaktieren Sie ggf. Ihren Drittanbieter! 

Gutscheine, die die Kriterien des § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG nicht erfüllen, stellen ab 2022 Barlohn dar und sind 
somit steuer- und sozialversicherungspflichtig!  

 

8. Corona-Wirtschaftshilfen werden bis Ende März 2022 verlängert 

Die bisher bis Jahresende befristete Überbrückungshilfe III Plus und die Neustarthilfe für 
Soloselbstständige werden bis Ende März 2022 verlängert.  

Das ändert sich 

Unternehmen, die im Rahmen der Corona-Pandemie besonders schwer und von Schließungen betroffen sind, 
erhalten zusätzlich zur Fixkostenerstattung im Rahmen der verlängerten Überbrückungshilfe III Plus (= 
"Überbrückungshilfe IV"), einen zusätzlichen Eigenkapitalzuschuss. Dieses Instrument gab es bereits in der 
Überbrückungshilfe III und der Überbrückungshilfe III Plus. Es soll aber in der Überbrückungshilfe IV 
angepasst und verbessert werden, sodass insbesondere Unternehmen, die von der Absage von Advents- und 
Weihnachtsmärkten betroffen sind – etwa Schausteller, Marktleute und private Veranstalter – eine erweiterte 
Förderung erhalten. 

Überbrückungshilfe IV 

Die neue Überbrückungshilfe IV ist weitgehend deckungsgleich mit der laufenden Überbrückungshilfe III Plus. 
Grundlegende Antragsvoraussetzung ist weiterhin ein durch Corona bedingter Umsatzrückgang von 30 % im 
Vergleich zum Referenzzeitraum 2019. Der maximale Fördersatz der förderfähigen Fixkosten betrage 90 % 
bei einem Umsatzrückgang von über 70 %. Auch die förderfähigen Kostenpositionen bleiben weitgehend 
unverändert. Damit besteht weiterhin die Möglichkeit, aufgrund von Maßnahmen nicht verkäufliche 
Saisonware zu berücksichtigen. 

So können weiterhin auch die Kosten für Miete, Pacht, Zinsaufwendungen für Kredite, Ausgaben für 
Instandhaltung, Versicherungen usw. geltend gemacht werden. Modernisierungs- oder 
Renovierungsausgaben sind künftig keine Kostenposition mehr. 

Beihilferechtlichen Höchstgrenzen erhöht 

Insgesamt werden die beihilferechtlichen Höchstgrenzen um 2,5 Mio. EUR erhöht. Damit sind maximal, unter 
Berücksichtigung aller beihilferechtliche Vorgaben, über alle Programme hinweg 54,5 Mio. EUR Förderung 
pro Unternehmen und Unternehmensverbund möglich. Der maximale monatliche Förderbetrag liegt 
weiterhin bei 10 Mio. EUR. 

Verbesserter Eigenkapitalzuschuss 

Unternehmen, die pandemiebedingt besonders schwer von Schließungen betroffen sind, erhalten einen 
zusätzlichen modifizierten und verbesserten Eigenkapitalzuschuss zur Substanzstärkung. 

Wenn sie durchschnittlich im Dezember 2021 und Januar 2022 einen durch Corona bedingten 
Umsatzeinbruch von mindestens 50 % aufweisen, können sie in der Überbrückungshilfe IV einen Zuschlag 
von bis zu 30 % auf die Fixkostenerstattung erhalten. 

Für Schausteller, Marktleute und private Veranstalter von abgesagten Advents- und Weihnachtsmärkten 
beträgt der Eigenkapitalzuschuss 50 %. Sie müssen einen Umsatzeinbruch von mindestens 50 % im Dezember 
2021 nachweisen. 

 

 

 



Fristverlängerung 

Mit der Verlängerung der Hilfen selbst werden auch die Fristen verlängert. Anträge für die laufende 
Überbrückungshilfe III Plus können bis zum 31.3.2022 gestellt werden. Für die Einreichung der 
Schlussabrechnung für die bereits abgelaufenen Hilfsprogramme (Überbrückungshilfe I – III, November- und 
Dezemberhilfe) wird die Frist bis zum 31.12.2022 verlängert. 

Neustarthilfe 2022 

Ebenfalls fortgeführt wird die Neustarthilfe für Soloselbständige. Mit der Neustarthilfe 2022 können 
Soloselbständige weiterhin pro Monat bis zu 1.500 EUR an direkten Zuschüssen erhalten, insgesamt für den 
verlängerten Förderzeitraum also bis zu 4.500 EUR. 

 

9. Verlängerung der Absenkung des Steuersatzes für Gastronomieumsätze 

Die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen wird 
bis Ende 2022 verlängert. 

Hintergrund 

Seit dem 1.7.2020 galt aufgrund des (ersten) Corona-Steuerhilfegesetzes für Restaurant- und 
Verpflegungsdienstleistungen in der Zeit vom 1.7.2020 bis 30.6.2021 der ermäßigte Steuersatz. Ausdrücklich 
davon ausgenommen ist aber die Abgabe von Getränken, hier kommt weiterhin der Regelsteuersatz zur 
Anwendung. 

Das ändert sich 

Aufgrund der sich über den 30.6.2021 hinaus erstreckenden Auswirkungen der Corona-Pandemie ist durch 
das Dritte Corona-Steuerhilfegesetz die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes bis zum 31.12.2022 
verlängert worden. 

Hinweis 

Die Finanzverwaltung hat ihre schon im Jahr 2020 für Pauschalangebote getroffenen 
Vereinfachungsregelungen bezüglich der befristeten Anwendung des ermäßigten Steuersatzes für die 
Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen verlängert. Bei Kombiangeboten, die sowohl Speisen als auch 
Getränke zu einem Pauschalpreis beinhalten (z. B. Buffet, All-Inclusive-Angebote), wird es nicht beanstandet, 
wenn der auf die Getränke entfallende Entgeltanteil mit 30 % des Pauschalpreises angesetzt wird. 

 

Sie haben noch Fragen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir beraten Sie gerne. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Willi Speckemeier  Ulrich Buschhoff  Eva Speckemeier       Ilja Hoppe 

 

 


